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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

24.05.1991 

Geschäftszahl 

89/16/0068 

Rechtssatz 

Ist der Kauf der unbebauten Liegenschaft und der Bau des Hauses nachträglich von einem Dritten finanziert 
worden, so liegt die Schenkung eines Geldbetrages vor. 

Beachte 

Besprechung in: 

ÖStZ 1992, 403; 

AnwBl 1991/11, 838; 


